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— 6o

Haus gefedert wird, begehrt aus Grund, daß dieses

Haus keiner Ehrschatzpflîcht unterworfen war, von der

Einregistrirunssgcbühr losgesprochen zu werden. — Da
diese beyden Gebühren, odschon sie in Effect» viel ahn»

lich scheinendes haben, dennoch aus einer ganz verschiede-

nen Quelle herrühren, die Etnrcgistrirungsgcbühr dann

eine General-StaalSabgabc ohne Ausnahme ist, so

rathet die Pet. Com. a», in dieses Begehren nicht

einzutreten. Angenommen.
(Die Forts, folgt.)

Jillättdjsche Nachrichten.
Der Negierung6ftatthalterde6 Cantons Linth

ail diè Bewohner desselben.

Das neu erschienene Abgaben « Gesetz vom 15. Christ-

monat 1800 erwckt bey Euch Bewohner deâ Cantons

Liiich! bange Sorgen. Ich habe mich bemüht, selbes

näher kennen zu lernen, aber bald genug gefunden, daß

die Begriffe, die man sich von diesem Gesetz macht, sehr

oft falsch und irrig sind. Doch diese alle zu widerlegen,

ist nicht änderst möglich, als wenn ich Euch kursives

sage, welche Abgaben das Gesetz fordert. Der Zweck,

den ich dadurch beabsichtige, ist Eure Beruhigung; er.

reiche ich denselben auch nur lheilweise; so ist zugleich

auch der erste Wunsch meines Herzens erfüllt.
Diese Abgaben sind nun folgende :

i. Alle liegenden Güter werden nach einem Mittel,
preis gcschäzt, und davon Zwey vom Tausend bezahlt.

Wer etwas auf seinem Gut schuldig ist kann solches her.

nach wiederum dem ZinShcrrn abziehen.

Müssen dreyerley Sorten Srcwvclpapier gebraucht

werden ; die erste und wohlfeilste Sorte ist für alle Schrift
ten, so vor Beamten und Gerichten Gültigkeit haben

sollen; sowie auch für alle Scheine, Conren u. s. w.
für Fr. 20, und mehr; die zweyte Sorte ist für alle Ob-
ligationen und andere Handschriften aller Art, in denen

kein liegendes Gut als Unterpfand verschrieben ist; die

dritte Sorte ist endlich für Wechsel und Anweisungen.

Die erste Sorte wird nach der Größe des Papiers, die

zweu leztcrn Sorten aber nach der Summe, die darauf
verschrieben wird, bezahlt.

5. Muffen Kartenspiel, Zeitungen und Bmchtzedel
winen besonder» Stempel tragen.

4. Die wirklich bestehenden Handschriften aller Art,
in denen kein Unterpfand verschrieben ist, müssen von
dem Gericht Treiber visitt werden, doch ohne daß er die»

selben lesen darf, und bezahle» Cins vom Tausend, Die
Verschreibungcn hingegen, in denen ein Unterpfand ver»
schrieben ist, zahlen nichts, indem das Unterpfand die

Grundsteuer bezahlt.

5. Handelsleute und. ^Fabrikanten muffen Patente
lösen nach Maßgabe ihrcS Handels.

6. Künstler, Handwerker und Proscßionisten müssen

ebenfalls Patente haben, welche nach Umständen von
btz. bis Fr. 20 kosten.

7. Aerzte, Wundärzte und Advokaten müssen das
gleiche thun.

8. Die Wirthe bezahlen theils zu Handen des Staats,
theils zu Handen der Gemeinden Fünf vom Hundert
Getränksabgabe.

9. Wird die bekannte Handândcrungsstencr bezahlt;
so wie auch eine Abgabe bey Erbschaften nach den Gra.
den der Verwandschaft.

10. Bon Bedienten, von Pferden und Kutschen,
wenn selbe nur zum Pracht gehalten werden, wird eben»

falls eine Abgabe zu Handen des Staats und der Ge«

mcinden bezahlt; so auch die Jäger.
11. Und endlich wird den öffentlichen Beamten Eins

vom Hundert ihrer Gehalte abgezogen.

Dieß sind nun die Abgaben, die wir bezahlen solle»;
mehr nicht und weniger nicht. Mehrere derselben haben
noch Ausnahmen, als wie z. B. die Handändernngs.
stcuer bey Fallimenten, die Erbschaften vom Varer und
Kind u. s. w. ; doch alles das kann ich hier nicht weiters
aussetzen, da alles indem Gesetz und den darauf Bezug
habenden Beschlüssen eingesehen werden kann, und ich

Euch einzig einen deutlichen Begriff von den Abgabe»
selbsten geben wollte.

Bewohner des Cantons Linth! vergesset niemalen,
daß kein Staat ohne Einkünfte bestehen kann. Bedenket,
daß unser Vaterland sich von einer durch Raubsucht und
den alles verheerenden Krieg verursachten Entkräftung
zu erHolm hat. Jeder von uns achte bloß auf das, was
das Gesetz von ihm fordert, und erfülle solches; so wird
er sich sechsten vor Schaden und Nachtheil seyn. Thun
wir alle daS Gleiche, so wird unser Canton feruers das
unschätzbare Glük innerer Ruhe und allgemeiner Sicher»
heit gemessen.

Gegenwärtige Bekanntmachung soll in allen Kirchen
des Cantons verlesen, an gewöhnlichen Orten ange»

schlagen, und von den Beamten den Bürgern die solche

verlangen, nnentgeldlich abgegeben werden.

Geben Elarus den osten April >8o>.

Der Negicrungêstatthalter; Heer.
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